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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.2024

Norm

StGB §54 Abs2

1. StGB § 54 heute

2. StGB § 54 gültig ab 01.03.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 223/2022

3. StGB § 54 gültig von 01.01.2002 bis 28.02.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/2001

4. StGB § 54 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2001

Rechtssatz

Wird vom Widerruf der bedingten Nachsicht oder der bedingten Entlassung aus einer Anstaltsunterbringung nach §§

21 bis 23 StGB abgesehen, so ist die Verlängerung der Probezeit nur zulässig, wenn es sich um eine Maßnahme nach §

21 StGB handelt.Wird vom Widerruf der bedingten Nachsicht oder der bedingten Entlassung aus einer

Anstaltsunterbringung nach Paragraphen 21 bis 23 StGB abgesehen, so ist die Verlängerung der Probezeit nur

zulässig, wenn es sich um eine Maßnahme nach Paragraph 21, StGB handelt.
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Beisatz: Hier: Unzulässige Verlängerung der Probezeit hinsichtlich der bedingten Entlassung aus einer in § 22

StGB bezeichneten Anstalt. (T1)
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